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Thüringer Landtag
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99096 Srfun Den Mitsliidcrn des

.l/e^t:.
Fünfte? Gesetz zur Änderung d^Verfassung des Freistaates Thüringen

Aufnahme von Staatszielen

Gesetz Entwurf der Fraktionen Die Linke, der SPD und Bündnis 90 /Die Grünen

Drucks^che 7/897

Sehr geehrte Damen und Herren,

Tnürinc'er Landtag
Zu s"c h rif

7 /S^1
^i^^ts^blÄSL

•z-kw ^i'/^me^^omf^e^.

il Jn^€c^&€'<P/r<'

vielen Dank, dass wir Ihnen unser Anliegen arp 27. November 202D im Thüringer Landtag im
Rahmen der Anhörung vortragen durften.

Sie bat^n uns um unsere Auffassung zu dem Themenkomplex „InklUsion und behinderte Men-
sehen stärken" Im Rahmen des Gesetzesentwurfes zu Artikel 2, Absatz 4.

Und Sie baten uns im Naqhgang, dass wir unseren mündlichen Qeitrag nochmals schriftlich
einbringen. Dem möchten wir sehr gerne nachkommen.

Als erstes bitten wir um eine längere Vorlaufzeit der Unterlagen, um die Betroffenen Menschen
in diesen Prozess der Gesetzes mit einbeziehen zu können,

Des Weiteren verweisen wf auf die Notwendigkeit, die Unterlagen im Rahmen einer barriere-
freien Kommunikation beziehungsweise Übersetzung in leichter Sprache, unter Verweis auf die
UN BRKArt. 9 Art. 21 a zur Verfügung zu stellen,

Der Te)(t der Verfassung im Art. 2, Abs. 4 fasst die Rechte von Menschen mit Behinderung un-
sere Meinung viel zu kurz (jnd ist mittlerweile auch nicht mehr zeitgemäß. Wir bitten hier um
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eine Anpassung mindesten? entsprechend der UN BRK, aber auch durchaus weiterer geltender
Menschenrechtskonventionön, die bereits seit Jghren in deutsches Recht überführt wurden.

Es sollte also grundsätzlich der gesamte Text irt den Blickpunkt genommen und entsprechend
der aktuellen Gesetzeslage .angepasst werden.

Ein eindeutiger Verfassung$auftrag in Bezug auf die Geltung der VN BRK soll zwingend aus
unserer Sicht in der Verfassung aufgeführt werben. Damit würden sämtliche Bereiche der UN
BRK erfasst, die bedeutsam für Menschen mit Bßhinderungen sind.

Damit i$t auch per Verfassung festgestellt, das$ das Land Thüringen den Auftrag umsetzt, für
Menschen mit Behinderung Strukturen und gesetzlich sowie rechtlich verankerte nachgeordne-
te Regelungen zu treffen. 80 ist vor allen Dingen im Bereich des Vefwaltungs- und Sozialrechts
als auch im Verwaltungshandeln die ohnehin schon geltende bundesweite Rechtslage eindeutig
in Thüringen gesichert.

Entsprechend Ihrer Ausführungen, demzufolge vorgeschlagene Verfassungsänderungen abs-
trakt formuliert sein sollen, also „kurz und dunkel" sein sollten, wird diesem Handeln mit dem
Verweis auf die UN BRK und darüber hinaus anderer in Deutschland (zukünftige) geltender
Menschenrechtskonvention^n Rechnung getragen.

Die Tatsache einer Änderung des Art. 2, Abs. 4 begrüßen wir, jedoch stellen wir fest, dass es in
dem uns vorliegenden Entwurf an einer notwendigen Tiefenschärfe und einer differenzlerteren
Betrachtung der UN-Behindßrtenrechtskonventipn fehlt. Dies leiten vyir vor allem aus der Tatsa-
ehe ab, dass dem aktuellen Verfassungstext in Artikel 2, Abs, 4 lediglich ein Satz voran- und ein
Halbsat? nachgestellt wurd?, ohne, dass offensichtlich eine Aktualitjätsprüfung und Anpassung
vorhandener Termin! in entsprechend der durch die UN-Behindertenrechtskonvention verwen-
deten uhd definierten Begrifflichkeiten, durchgeführt wurde. Hierbei begrüßen wir zwar die Fest-
schreibung, dass Inklusion ein Menschenrecht ist, jedoch erachten wir diese Zusatz als nicht
ausreichend.

Eine korrekte Verwendung von Termin! bewerten wir als ex orbitant wichtig, um vor allem die
Bewusstseinsbildung und Sßnsibilisierung für die Rechte von Mensphen mit Behinderungen in
allen Ebenen der Gesellschaft zu befördern.
Aktuell gibt es etwa 400.000 Menschen mit Behinderungen (mit S?chwerbehindertenausweis,
ohne Dunkelziffer) in ThürinQen, was 19% der gesamten thüringischen Bevölkerung ausmacht.
Es sind nicht nur diese 1/5 der thüringischen Bevölkerung, die von einer adäquaten und zeit-
gemäßen Änderung des Artjket 2, Abs. 4 der thür. Verfassung profitieren würden, sondern auch
bspw. zukünftig Betroffene, Angehörige, Unterstützungsleistende ynd Seniorlnnen (Verweis:
Durch (^ie politischen Ereignisse während des NS-Regimes, ist es in diesen Jahren erstmals
der Fall, dass wir neben Seniortnnen mit entsprechenden altersbe^iingten Beeinträchtigungen
auch S^niorlnnen mit altersunabhängigen Behinderungen adäquat begleiten und unterstützen
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müssen. Dadurch vergrößert sich der Personenkreis sogenannter Menschen mit Behinderun-
gen um ein Vielfaches).
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass di^ Gesamtgesellschaft von einem Paradigmen-
wechsej und einer Bewusstseinsbildung in jederiei Hinsicht profitieren wird. Ein Wegkommen
von einer Multi-Klassengesellschaft mit unterschiedlichsten Möglichkeiten und Zugangsvoraus-
setzungen in der Teilhabe und Teiigabe, hin zu ßiner Gesellschaft, in welcher Inklusion, Partizi-
pation und Empowerment ßls grundlegendes Recht für alle Bürgerinnen gleichermaßen zu-
gänglich ist.

Nebst tfnserer Kritik möchten wir einen Vorschlag eines möglichen Verfassungstextes (Art. 2,
Abs. 4) einreichen, welcher Ihnen bereits mündlich vorgetragen wurde. Dies sollte als inhaitli-
eher Vorschlag verstanden werden, da eine (verfassungs-) rechtliche Einordnung durch die U-
GA Selbstvertretung Thüringen e.V. nicht vorgenommen werden kanp.

„Menschen mit Behindern ngen haben das Recht auf eine

selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe und Teilgabe in der
Gesellschaft1. Das Land Thüringen und seine Gebietskörperschaften

verpflichten sich zur Umsetzung nationaler und völkerrechtlicher Ver-

einbarungen, insbesondere die umfassende Umsetzung derUN-
Behindertenrechtskonvention, sowie die Förderung der Selbstbestim-

mung und die Gleichstellung 2 von Menschen mit Behinderungen durch

systematische Integration in Steuerungs- und Umsetzungsprozesse 3
des Landes Thüringen zur Herstellung und Gestaltung inklusiver Pro-

zesse ."

Erläuterungen zum Vorschlag:

1 Bezug zu Artikel 1 (Zweck) und 5 (Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung) der UN-BRK;
Komplßmentär zur Teilhabe muss auch Teilgabe gedacht werden, da die Prinzipien der Teil-

habe
kooperativ und reziprok zu verstehen sind.

Bezug zu Artikel 3a (Allgemeine Grundsätze, Achtung der Menschenwürde, individuelle
Autonpmie und Unabhängigkeit) UN-BRK

3 Bezug zu Artikel 4 (Allgemeine Verpflichtungen) UN -BRK

4 Bezug zu den Prozessen gemäß des Disability Mainstreamings
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Exkurs pisability Mainstreaming:

Die unterschiedlichen Belange von Menschen mit Behinderungen sollen bei der Planung und
Durchführung von Gesetzen, Programmen, Projekten und anderen gllgemein verbindlichen Re-
gelungen stets mitgedacht und von vornherein eingeplant und berQcksichtigt werden. Demzu-
folge sollen asymmetrischQ Verhältnisse rechtzeitig erkannt und verhindert werden, sodass
Disability Mainstreaming als agierend und verstanden werden kann (Vgl. Katrin Grüber: "Disabi-
lity Mainstreaming" als Ges^llschaftskonzept, 2007.).

Die LIGA Selbstvertretung Thüringen e.V. lehnt folgende Formulierungen aus dem ihr vorlie-
genden Vorschlag ab:

a) „Menschen mit Behinderungen stehen upter besonderem Schutz des Freistaates."

Begründung: Der Schutzaspekt darf nicht mit dem Prinzip der Fürsorge gleichgesetzt werden.
Die notwendige Unterstützung ipn Prozess beim Erlangen von Selbstbestim-
mung und Unabhängigkeit von Menschen mit Behinderungen sollte den Schutz-

Aspekt (im Sinne der Fürsorge) ersetzen.

b) „[...] fördern die gleichwertige Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft [...]."

Begründung; Zum einen sind diese verwendeten Termin! nicht deckungsgleich mit derer aus
der UN-BRK, weiche als Grundlage für Artikel 2, Abs. 4. dient.
Zum anderen ist der Begriff Teilnahme der Teilhabe vorgelagert, sodass in un-
Unserem Verständnis die Teilnahme als unzureichend bewertet wird.

Gemeinschaft muss durch Gesellßchaft ersetzt werde.n. Per definitionem handelt
es sich bei Gemeinschaft um Personen, die in einem persönlichen Bezug

zueinander
stehen, wohipgegen derTerminuß Gesellschaft eine ©emeinschaft von
Individuen ist, die grundsätzlich keine direkte Beziehung zueinander haben,
sodass erst durch einen Austausch der Begrifflichkeiten der tatsächlichen Bedeu-
tung Rechnung getragen werden kann.

Weitere Verweise:

Betrifft: Artikel 19 und 20 der Verfassung des Landes Thüringen:

a) Gemäß Artikel 7 (Kinder mit Behinderungen) der UN-BRK möchten wir darauf verwei-
sen, dass im Änderungsvorschlag des Artikel 19 der Verfassung diese Aspekte bisher
nicht berücksichtigt wurden.
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b) Im Artikel 20 der Thüringer Verfassung wurde der Begriff „Behinderte" verwendet, dies
• zu reflektieren und durch den Terminus gemäß der UN-BRK ^u ersetzen (Menschen mit

Behinderung).

Für weitere Gespräche steht die LIGA Selbstvertretung Thüringen e.V. jederzeit gern zur Verfü-
gung.

Von unserer Vorständin  persönlichQ Anmerkungen:

Was ich dort gesagt habe isjt einfach das ist nicht barrierefrei. Das war sehr schwer besprochen,
aber es war mir, sehr wichtig, dass es die Freihßit gibt, leichte oder einfache Sprache zu spre-
chen auch die Dokumente in einfacher oder in leichter Sprache zu bekommen dass man ver-
stehen kann, also auch jeder Mensch mit Behinqlerung oder auch ohne Behinderung lesen kann
es gibt Menschen die können einfach die schwere Sprache nicht verstehen und das sollte auch
hingenommen werden dass es ganz wichtig ist dass Menschen mitgenommen werden alle
Menschen mitgenommen werden sollen und njcht nur einzelne Menschen die es verstehen.
Aber e? gibt Menschen wie mich und auch andere Menschen mit ]Und ohne Behinderung mit
einer Lörnschwäche ist nicht verstehen, deswegen es mir ganz grc^ß am Herzen liegt einfach
mal ist jn einfacher oder leichter Sprache zu machen alle Dokumente das ist ganz wichtig für
Menschen mit einer Behinderung und auch ohne Behinderung wie die alten Menschen die es
manchmal auch leider nicht verstehen den auch mal nachfragen. Vielen Dank!

Mit herzlichen Grüßen

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


